
Allgemeine Liefer- und Verkaufsbedingungen

§ 1 Geltung der Bedingungen
 
1. Diese Liefer- und Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
 öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. 
 Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir 
 nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis 
 auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

2. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedin-
 gungen. Diese Liefer- und Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, soweit 
 es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

3 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen 
 bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Das Gleiche gilt
 für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.

2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies aus-
 drücklich schriftlich vereinbart wird.

3. Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche 
 Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

§ 3 Preise

 Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk Bad Schwartau ausschließlich 
 Verpackung, Fracht und etwaiger Versicherung und zuzüglich Umsatzsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten für Ver-
 packung, Fracht oder Versicherung werden gesondert in Rechnung gestellt. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen 
 werden gesondert berechnet. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen
 wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertrags-
 abschluss erfolgen, vorbehalten.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

1. Angegebene Lieferzeiten sind nur annähernd und unverbindlich.

2. Liefertermine oder -fristen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Lieferfristen beginnen nicht vor endgültiger 
 Klärung der technischen Einzelheiten bezüglich der bestellten Produkte zu laufen. Der Beginn der von uns angege-
 benen Lieferzeit oder der Beginn vereinbarter Lieferfristen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
 Verpfl ichtungen des Bestellers voraus. Dies gilt entsprechend für Liefertermine. Diese verlängern sich um den Zeit-
 raum, der zwischen dem Tag des Zustandekommens des Vertrages und dem Tag liegt, an dem die Voraussetzungen
 für den Beginn einer Lieferfrist nach Satz 2, 3 vorliegen.

3. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt.

4. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspfl ichten, so sind wir berech-
 tigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. 
 Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr 
 eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer 
 über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

5. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer 
 die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung 
 behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten
 – hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den 
 Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
 hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

6. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berech-
 tigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird 
 der Verkäufer von seiner Verpfl ichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. 
 Auf die genannten Umstände kann sich der Käufer nur berufen, wenn er den Verkäufer unverzüglich benachrichtigt.

 § 5 Gefahrenübergang

 Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben 
 worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden
 des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Bei 
 Anlieferung durch unsere Fahrzeuge übernehmen wir die Gefahr bis zur Ablieferung beim Käufer.

§ 6 Gewährleistung, Mängelansprüche

1. Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Unter-
 suchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem 
 Käufer. Bei gebrauchten Waren wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, 
 soweit das Gesetz gemäß § 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB 
 (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt.

3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des 
 Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nach-
 bessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu 
 geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt 

4. Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass unsere Ware mangelhaft ist, ist diese nach unserer Wahl
a)  von dem Käufer zur Reparatur an uns zurück zu schicken zur anschließender Rücksendung an den Käufer;
b) von dem Käufer bereit zu halten, damit einer unserer Service-Techniker zum Käufer geschickt wird, um die Repara-
 tur vorzunehmen.
 Falls der Käufer verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, 
 können wir diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, 
 während zusätzliche durch die Ortsveränderung entstehende Arbeitszeit und Reisekosten zu unseren Standardsätzen 
 zu bezahlen sind.

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche vom Vertrag zu-
 rücktreten oder die Vergütung mindern.

6. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
 unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die 
 nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, unge-
 eigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer 
 Einfl üsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachge-
 mäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
 Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

7. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
 Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil
 die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden 
 ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

8. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine
 über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang 
 des Rückgriffsanspruches des Käufers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

§ 7 Eigentumsvorbehalte

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäu-
 fer aus jedem Rechtgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden 
 Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nach-
 haltig um mehr als 20 % übersteigt.

2. Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für den Verkäufer als Hersteller, 
 jedoch ohne Verpfl ichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindungen, so wird bereits 
 jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) 
 auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der 
 dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu ver-
 äußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem
 Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehalts-
 ware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer 
 bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerrufl ich, die 
 an den Verkäufer abge tretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzie-
 hungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpfl ichtungen nicht ordnungs-
 gemäß nachkommt.

4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen
 unverzüglich benachrichtigen.

5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, die Vor-
 behaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte 
 zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt – soweit 
 nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung fi ndet – kein Rücktritt vom Vertrag.

§ 8 Zahlung

1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsstellung ohne 
 Abzug zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die 
 Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

2. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

3. Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 
 unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur insoweit befugt, als sein Gegen-
 anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 9 Konstruktionsänderungen

 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen, er ist jedoch nicht ver-
 pfl ichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 10 Patente

1. Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, 
 Warenzeichen oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. 
 Die Freistellungsverpfl ichtung des Verkäufers ist betragsmäßig durch die Höhe des Kaufpreises der betroffenen Ware 
 begrenzt. Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreiten 
 überlassen wird und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des
 Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.

2. Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den in Absatz 1 übernommenen Verpfl ichtungen dadurch zu be-
 freien, dass er entweder
a) die erforderlichen Lizenzen der angeblich verletzten Patente beschafft oder
b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches 
 gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Liefergegen-
 standes beseitigt.

§ 11 Haftung, Schadenersatz

1. Schadensersatzansprüche gegen uns sind – unabhängig vom Rechtsgrund, insbesondere aufgrund der Verletzung 
 gewerblicher Schutzrechte Dritter und unerlaubter Handlung – vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen ausge-
 schlossen. Wir haften insbesondere nicht für Schäden, die nicht auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Handlung 
 oder Pfl ichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt auch für 
 das Vorliegen von Mängeln eines nur der Gattung nach bestimmten Kaufgegenstandes. Die Sätze 1 und 2 gelten 
 nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

2. Wir haften nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
 oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pfl ichtverletzung eines oder mehrerer unserer 
 gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vor-
 sätzlichen oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung eines oder mehrerer unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter 
 oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

3. Wir schulden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Schadensersatz oder Ersatz der dem Kunden ent-
 standenen Aufwendungen, wenn ein Schaden auf Verletzung einer von uns übernommenen Garantie für die Be-
 schaffenheit des Kaufgegenstandes beruht oder einer oder mehrerer unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder
 Erfüllungsgehilfen fahrlässig eine Pfl icht verletzt haben, die für die Erreichung des Vertragszweckes von wesentlicher 
 Bedeutung ist. Wir haften in gleicher Weise, wenn einer oder mehrerer unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter 
 oder Erfüllungsgehilfen fahrlässig seine Pfl icht zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Kunden
 verletzt und dem Kunden die Leistung durch uns nicht mehr zuzumuten ist.

4. Für Pfl ichtverletzungen unter dem vorher aufgeführten Absatz 2 haften wir der Höhe nach unbeschränkt. In den im 
 Absatz 3 aufgelisteten Fällen ist die Höhe des Schadenersatzanspruches auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.
 In jedem Fall ist der Ersatz für Folgeschäden, wie zum Beispiel entgangenen Gewinn, etc., ausgeschlossen.

5. Schadenersatzansprüche gegen uns verjähren 6 Monate nach Übergabe des Kaufgegenstandes. Dies gilt nicht für 
 die in den Absätzen 2 und 3 genannten Ansprüche.

§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
 Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

2. Erfüllungsort ist Bad Schwartau.

3. Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pfl ichten der Vertragsbeteiligten aus Geschäften jeder Art – auch für 
 Wechsel- und Scheckstreitigkeiten – ist Lübeck (Bundesrepublik Deutschland). Wir sind jedoch auch berechtigt, 
 den Käufer an dessem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

4. Ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus
 der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

5. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in 
 diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

6. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so 
 bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpfl ichten sich, anstelle der unwirksamen 
 Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
 Regelung am nächsten kommt bzw. diese Lücke ausfüllt. 


